
Schema für die Prüfung der Mitteilungspflicht nach § 2 MV für Behörden und andere 

öffentliche Stellen (einschließlich Stellen nach § 93a Abs. 2 Satz 2 AO) 
- ab 1. Januar 2025 - 
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Zahlung an Behörden und andere öffentliche Stellen, Betriebe 
gewerblicher Art, gemeinnützige Körperschaften, Leistungen im 

Rahmen von Beteiligungen (§ 7 Abs. 1 MV)? 

Unterliegt die Zahlung dem Sozialgeheimnis oder handelt es sich um 
nach Landesrecht zu erbringende Sozialleistungen  

(§ 1 Abs. 2 MV)? 

Zahlung ist aufgrund anderer Rechtsvorschriften an die 
Finanzbehörden mitzuteilen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 MV)? 

Die Zahlung unterliegt einem Steuerabzug (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2)? 
(Von der Ausnahme sind auch Zahlungen erfasst, bei der der 

Steuerabzug allein wegen der Steuerfreiheit der Zahlung unterbleibt) 

Zahlungsempfänger hat zweifelsfrei im Rahmen einer land- und 
forstwirtschaftlichen, gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit 

gehandelt (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 MV)? 

Zahlung ging zweifelsfrei auf das Geschäftskonto des 
Zahlungsempfängers (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 MV)?  

(Dies ist nicht der Fall bei Bar- und Scheckzahlungen, wenn das Konto 
nicht auf den Geschäftsbriefen angegeben ist, bei Aufrechnung oder bei 
Zahlung an Dritte im Rahmen einer Abtretung, Pfändung, Verpfändung) 

Es handelt sich um eine:  
- Zahlung nach § 292 FamFG an Berufsbetreuer  

- Vergütung nach Abschn. 3 JVEG an Sachverständige, Dolmetscher  
und Übersetzer (§ 2 Abs. 1 Satz 3 MV) 

Zahlung grundsätzlich mitteilungspflichtig, soweit nicht Ausnahmen zugelassen sind  
(vgl. Anlage 1) 

Die Summe aller grundsätzlich mitteilungspflichtigen 
Zahlungen liegt pro Jahr und Empfänger unter 3.000 € 

(Bagatellgrenze; § 7 Abs. 2 MV) 

Mitteilung erforderlich Keine Mitteilung erforderlich 

Anlage 3 


